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RS OGH 1952/10/24 2Ob820/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1952

Norm

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Eine Klage, die nur auf einen abstrakt gehaltenen Schuldschein gestützt wird, ohne sonstiges tatsächliches Vorbringen

und ohne Rechtsgrund, ist mangels Schlüssigkeit und Bestimmtheit abzuweisen.
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